
Mittel ver ten wer e] E
diese Liebestäti e1t verbun wird die chherzigkeit der

australischen Katholiken voll würdigen können. Kıe1in Zweifel, S1C. haben.
manchi bittere Not gelindert.und nıcht minder als die Katholiken Amerıkas,
Kanadas, Brasiliens und anderer Länder Anspruch auf tiefste
barkeıt.

Dies sSind CIMUSC Streifliichter die das Dunkel das für uns ÜüD: dem „uvfi_
bekannten Australıen lıegt beleuchten sollten Gew1ß fehlt auch 1er nıiıcht

Schattenseiten eLiwa der Mischehenirage alleın INAan darf doch
; ohl SaDCN, daß das Licht überwiegt. Sollten nıcht die Worte, die in den

M Abschiedsreden der erlauchten (säste be1 der Jahrhundertfeier durchklan-
Sch „Selbst WL1r Amerikaner- können VO! den australischen Katholiken er-
HCN auch uns Deutsche ernster Selbstbesinnung anregen ”

Mitbestimmung des Arbeiters
VonOSWALD VO NELL- 5. J

Se1it dem Bochumer Katholikentag beherrscht die Frage des Miıtbestim-
mungsrechts Malße das Feld, als ware S1C dıe wichtigste und 4
Augenblick dringlichste aller Fragen. Da hat aps 1US XIL durch SCE1NC An-
sprache den Weltkongreiß für soz1ale Studien VO Juni Js CLK Be-

S richtigung angebracht: die rage des Mitbestimmungsrechts 1STt weder die
wichtigste ‚och die Augenblick dringlichste. Die auft den Nägeln
brennende Aufgabe 1st die Überwindung der Arbeitslosigkeit. Dahın iührt
weder das Spielenlassen der Marktgesetze 1 Sınne eC1NeSs Neo-Liberalismus
och D  LG „ Vollbeschäftigungspolitik“‘ Anführungszeichen Siınne des
ungsten angelsächsischen und nordischen (Labour-)Sozialismus Dazu be-
darf vielmehr der sachgerechten Ausrichtung der Gütererzeugung auf den
Bedarf der Verbraucherschaft und 2Zzu wiederumder rechten Ordnung und
Verfassung der Wırtschaft überhaupt. Die VO aps gleichzeitig verfolgte
Absicht, den erworrenen Erörterungen über das Mitbestimmungsrecht!
klärend wirken, ist leider durch dıe unsachliche Berichterstattung ber
die Ansprache und ihre dadurchermöglichteAusschlachtungdurch Inter-
eEsSseNten fürs KErste vereitelt worden. Hier SC1 7zunächst Bochum anNngC-
knüpft, das IX einmal für die 1 Deutschland geführten Erörterungen den
Ausgangspunkt bildet

Was der Bochumer Arbeitsgemeinschaft I1 ‚„Arbeiter und Unterneh-
mer  o behandelt und der Entschließung des Katholikentages gefordert
wurde, die Mitbestimmung der Arbeiterschaft 11n denBetrieben:

EBın ebenso wohlgesinnter W16 scharfsinniger ausländischer Juristbezeichnete diese
Erörterungen als das Rıngen VON Negern Tunnel Miıtternacht (battaille 'de

ans tunnel ä minuit)!
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WUur auCcC die berbetriebliche Mitbestimmung einbezogen, die 1 Bochum

der Arbeitsgemeinschaft ILI untifer dem Stichwort ‚„„Berufsständisch-
leistungsgemeinschaftliche rdnung  c& behandelt worden W. hne jedoch

ähnliches Aufsehen wWwW1e die Mitbestimmung i Betrieb. In der
Gesamtentschließung des Deutschen. Katholikentages macht der ‚enden-
lahme Satz ber die Berufsständisch leistungsgemeinschaftliche Ordnung
mittelbar hinter der „lapıdaren Forderung des Mitbestimmungsrechts sıch
geradezu kümmerlich au  n {DIie we1itere Erörterung ber hat SCZCIZT, daß dıe
beiden ragen Mitbestimmung i Betrieb und Mitbestimmung 11! der Wırt-
schaft auf überbetrieblicher enNe zusammengehören und zweckmälßiger-
WE1SE einheitlich ı AngriifENOMMEN werden. Ebenso wahr aber ist, dafß die
Fragen der Miıtbestimmung auf überbetrieblicher ene verhältnısmäiliieg
leicht lösbar sind, während die ganzen Schwierigkeiten 1 der Mitbestimmung

Betriebe stecken. Diese letztere ist gahz hneZweifel die härtere
keıin Wunder, daß der Streit sich nahezu (nicht ganz) Nur S1C 16

Dierage der Mitbestimmung ist Nnur EC1INEe Erscheinungsform der
alten Frage des Verhältnisses Kapıtal und Arbeit. Beruht e11:' Wırt-
schaft auf dem Zusammenspiel VO:! Kapıtal un Arbeıit, gesell-
schaftlıchen Gruppe, dıe über das Eigentum den Produktionsmitteln CI-

fügt, und andern gesellschaftlichen ruppe, die NUr ıhre Arbeitskraft
ZU SENIELNSANNEN Vollzuge der Wiırtschaft beizustellen. hat, g1bt drei
Möglıichkeiten, dieses Zusammenspiel OrganıistcTen.

Diıe CT Möglichkeit ıst die uns AQ4uSs der rung verfiraufte, daß das Ka-
pıital (die ber das E1igentum den Produktionsmitteln verfügende gesell-
schaftliche Gruppe) den Proze{iß der Wiıirtschaft organısiert unddie Arbeit i
ıhrenDienst nımmt. Die 7weite Möglichkeit ware diese, daß umgekehrt die
Arbeıit den Wirtschaftsprozeß organisıert und das Kapital 11! iıhren Dienst
nımmt. Man siehtsofort, An schwier1g Se1N. müßte, diese Möglichkeit
verwirklichen:vielleicht könntean gene1gt SCIN, die Lösung überhaupt Nur

als denkmöglich, nıcht aber als seinsmöglich gelten lassen. Die dritte Mög-
ichkeit 1st diese,daß Kapital und Arbeit gleichberechtigt den Wırtschafts-
prozeß rgaNiSleTCN, also weder das Kapıtal Arbeitskräfte 1 Lohnarbeits-
verhältnis einstellt och die Arbeit die KapıtalgüterVOIL den Kapitalisten
mMmietet oder pachtet, sondern be1ide CI Gesellschaftsverhältnis treten
Diese letzte Lösung 1ıst zweifellos die anztehendste. In EINECTr otffenen Handels-
gesellschaft, deren einer "Teilhaber Vermögen, deren anderer Arbeits-
kraft einbringt, ist dieseÖsung verwirklicht. Hiıer 1st die Mitbestimmung,
und WAar grundsätzlich dıe gleichberechtigte ‚Mitbestimmung VO!  5 Kapital
und Arbeit ganz VO!l  5 selbst gegeben.

Man könntedaher gene1gt ;SC1MN, die Ärage desMitbestimmungsrechts da
durch lösen, daßallgemenn Kapital und Arbeit sich vVEPEINISCN,
Unternehmenunter SCMEINSAMECN Fıiırma und auf ZEMEINSANY ech
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Nun  ©& betreiben. Wo das tunlich 1St, ist zweifellos die gegebene Lösung.
Es scheint aber LLUL Ausnahmeftällen tunlıch SC1H Das dürifte nıcht bloß
auf Gewohnheit beruhen, denn CSind durchaus ernsthafte sachliche Gründe,

ı _ dıe der Arbeitnehmerschaft das Lohnarbeitsverhältnis als die selbstverständ-
liche Nnd gegebene Lösung erscheinen lassen Die Gewerkschaften selbst W16
auch dıe genossenschaftlichen U Betriebe stellen iıhre Arbeitskräfte regel-
mäliig Lohnarbeitsverhältnis C111 den soz1alısierten Betrieben 1ST CS

nıcht anders; auch den soz1alisıerenden Betrieben so1l C ach den VOr-
stellungen und Absichten der organisierten Arbeitnehmerschaftt oftenbar
dabe1i SECE1MN Bewenden haben

Dıe Ösung oder vielleicht richtiger gesagt Ausräumung der rage \d\CS
Miıtbestimmungsrechts durch Vergesellschaftung (Vergenossenschaftung)
VO  - Kapiıtal un! Arbeit wird also offenbar Von der Arbeiterschaft abgelehnt
oder doch jedenfTallis nıcht ernsthaft 1117 Erwägung ZSEZODCN. Die Mitbestim-
INUNS so11 vielmehr das Lohnarbeitsverhältniıis eingebaut
werden. Darın liegt die Schwierigkeit.

Man könnte versucht Se1n Lohnarbeitsverhältnis und Mitbestimmung für
begrifflich unvereinbar halten Diıie Lohnarbeit begründet e1nNn Dienstver-
hältnis krait dessen dem Arbeitgeber die Weısungsbefugni1s 7zusteht während
der Arbeitnehmer weisungsgebunden 1ST steht Abhängigkeitsverhält-
1115 verrichtet iremdbestimmte Arbeit In der Ta besteht TEn SI ber un
Unterordnungsverhältnis das sıch nıcht wegbedingen äßt ohne das Arbe1its-
verhältnis selbst aufzuheben Unbestritten hliegt hiıer Grenze tür das Mit-
bestimmungsrecht bevor diese Grenze aber erreicht 1ST bleibt Raum
*Ür C11e schr weitgehende Mitbestimmung der Arbeıt Man kann das auSs-

drücken, daß inman Sagı dem Lohnvertrag können 1 größerem der e
IN Ausma{iß gesellschaftsrechtliche Einschläge gegeben werden, hne
da{ß darum authören würde, eindeutig Lohnarbeitsvertrag SI0
können 11 den Lohnarbeitsvertrag uch weitgehende Mitbestimmungsrechte
eingebaut werden ohne daß der rechtlichen Natur des Lohnarbeitsver-
hältnisses dadurch eEeLwAa4s geändert würde

Man Mu sıch ragen AQUS welchen Gründen hält die Arbeiterschaft
WCNN SC die Miıtbestimmung beansprucht Lohnarbeitsverhältnis test

Z Gesellschaftsvertrag überzugehen der ihr die volle Mitbestimmung
den Schof werten würde ? Der entscheidende rund 1ST offenbar dieser,

daß der Lohnarbeitsvertrag dem beiter e1nen testen. ohn aut alle Fälle
gewährleistet In der Lage der e siıch befindet glaubt der Arbeiter nıcht
darauf verzichten können annn schon das Risiıko der Arbeitslosigkeit
nıcht ausschalten so1l ı1ıhm wen1gstens solange CR Arbeıit steht C111 tester
Verdienst sicher SC auft den. ZaANZC Lebenshaltung eintrichten annn
Dıiese Sicherung der Untergrenze SC111LES Arbeitseinkommens 1St dem Arbeiter

wıchtig, da{ß dafür den Verzicht aut manches andere den aut
lieber keine Gewmnbeteiligung als mit der Beteiligung (Few1inNnN

auch die Beteiligung Verlust Soviel da{ß dıe Tarıflöhne zahlen annn
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SCMEINECN aber die rbeitnehmerschaft vorziehen, die Ja
löhne erhöht sehen; alsdann Anhatı der Unternehmer eben « viel mehr
erwirtschaften. uch W mal „ergebnisbedingte‘ Löhne eingeführt hat
bleibt der Tariflohn die Untergrenze, unter die auch bei ungunstigen Ergeb-

der Lohn nicht absınken kann 50, W1C die Dınge heute liegen, wird
anerkennen müuüssen, daß diese Haltung der Arbeiterschaft richtig ist

Von. Unternehmerseite wird die Forderung des Mitbestimmungs-
rechts der Eınwand erhoben: We: die Arbeiterschaft die Sicherungen des
Lohnarbeitsvertrags wolle, dann MUSSE S1e auch dessen Nachteile autf
nehmen, und WeNn der Unternehmer den testen Mindestlohn ınter allen Um-
ständen gewährleisten solle, dann auch die volle Entscheidungsfrei1-
he1it haben, W1C C anstelle,sov1iel erwirtschafiten, daß e dieser Ver-
pflichtung genügen imstande iSE: Der Einwand ware schlüssig, wenn der
Unternehmer die Daseinssicherung des Arbeiters schlechthingewährleistete ;
ann allerdings müßtenan es SaANZ ınm überlassen,W1C das ZUWECDC bringt
(So etwa Wr das Verhältnis VOo  } Grundherren und Hörigen). Diese Sıche-
rung SEC1NECS Daseins gewährleistetder heutige Unternehmer em 1 freien
Arbeitsvertrag eingestellten Arbeiter ber weder rechtlich och tatsächlıch;

hat das Recht, den Arbeiter, tür den keine Beschäftigung mehr hat,
entlassen; jedermann we1ß, welchem Umfang VO! diesem Rechtnıcht
Gebrauchgemachtwird, sondern Gebrauch gemacht werden.

Gerade 1er 1l NU:  5 der Anspruch aut Mitbestimmung einhaken. Der
Arbeiter weıß, daß der Unternehmer, der die Löhne nicht mehr ErWI1Irt-
schaftet, -Arbeiter nıchtlänger behaltenund entlöhnenkann. In der
'Arbeiterschaft 1St Nundie Meinung 71emlich verbreitet, e1N Unter-

nehmer 1 diese Lage komme, se1dies Se1nNn Verschulden, schon nıcht
Bosheit, dochFahrlässigkeitder mindestens Untüchtigkeit. Ja, das Miß-
frauen der Arbeiterschaft geht noch weıiter undargwöhnt, manchen Fällen
würden EntlassungenVOrSCcHOMMN, IT dieLöhne drücken, uch

der Unternehmer sehr wohl ı der Lage WAarc,der Belegschaft weıter
Arbeit geben und die vollen Löhne auszuzahlen.Gegen solches Versagen
und solche Machenschaften. des Unternehmertums 1e Arbeiterschaft
sich schützen. Dazu benötigeS1C das echt der Mitbestimmung : ennndie Be-
legschaft -Einblick i die Geschäftsgebarunghabe, werde INa ıhr nıcht mehr

Hie und da hat mAnen gleichen Gedanken uch aut das Kapıtal angewandt Uun: W16
em Arbeiter Mindestlohn, dem Kapital CINC Mindestrente zuerkannt, Hıer wird

ohne jeden Grund _Un_g_lei_ck_lps gleich behandelt. Der Mindestlohn des Arbeiters ist jeRS

Lebensnotwendigkeit; die Mindestrendite desKgp%tals ist 5 keiner Weise notwendig
Selbstverständlich steht Kapital _ und Arbeit frei; miteinander vereinbaren, daß
dem, W as nach Entrichtung gerechter Tariflöhneun begg*_er_xzten Ka_p@ta}r;nt_qübr
bleibt, noch einmal ein bestimmter Teil dem Arbeiter als zusätzlicher, „ergebnisbedingte
Lohnanteil 7ufließen soll Unhaltbar ber ist die Behauptung, dies S61 1N6 der gar

itus der Natur der Sache sich ergebende Ertragsteilung. Da nıcht selten die Frag
bestimmung und der Gewinnbeteiligung miteinander verknüpft werden, erscheint

Hınwei angebracht.
Stimm



vortäuschen können der Betrieb könne dıe Löhn: nicht tragen z  CN S18

mitbestimmenden Einflu{£ß auft die Führung der Geschäfte habe, werde S1E da-
für SOrSCN, da{ß der Betrieb richtig geführtwerde, daß e Belegschaft
halten und ihr aNSCMLE SSCHC Löhne auszahlen kann

Hiıer entspringt a1SO das Verlangenach Mitbestimmung dem Bedürfnis
nach Sıcherheit Weıl der Unternehmer weder rechtlich noch tatsäch-
liıch der Belegschaft die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze gewährleistet, des-
halb 111 die Belegschaft selbst für dıe Erhaltung ihrer Arbeitsplätze SOT SEL
Duıe Begründung erscheint schr überzeugend nd ermangelt doch der
Schlüssigkeit. Besteht 1er wirklich der unterstellte Interessengegensatz ZW1-

schen Unternehmer 1und Belegschaft, daß letztere nötLS hat, ach dem
Rechten schen. niıcht geschädigt werden? Ist die Belegschait wirk-
ıch 1! der Lage, MIt größerem Erfolg für gute Fortgang der Geschäfte und
Erhaltung der Arbeitsgelegenheit SOTSCH als der Unternehmer ?

Diıie Antwort aut die Frage wıird lauten mMUuUusSsch dieser insicht
lauten die Interessen. des Unternehmers un derBelegschaft allgemeinen
durchaus gleich; der Unternehmer MU: also Aaus CISCILCIN Interesse zugleich
das Interesse der Belegschaft wahren. Alierdings g1ibt CS hier 1061 wichtigen
Ausnahmetall 5 1St der Fall dafß der Unternehmer „rationalisieren“‘,
arbeitsparende Verfahrensweisen einführen 111 Di1ie Rationalisierung
ann ausschliefslich den Zweck verfolgen Arbeit un damıiıt Löhne CINZU-

SPATCIHL un d  {  e Gewıinn erhöhen Me1s  +  L aber rationalistiert der Unter-
nehmer AUS dem Zwang heraus konkurrenzfähig bleiben Käme der Be-
trıch we1l nıcht mehr wettbewerbsfähig, ZU rlıegen, WAare das eben-
sosehr Z Schaden der Belegschaft W: des Unternehmers dıe Belegschaft
verlöre ihre Arbeitsplätze, der Unternehmer würde SC1IL den Betrieb C
stecktes Vermögen, einbüßen. Insofern hegt a1so die Rationalisterung uch

Interesse der Belegschaft. Aber, VO  } Ausnahmeftällen abgesehen, denen
MI1t der Rationalisierung Produktionssteigerung verbunden ist, führt die
Rationalisierung e1Ne. Verminderung der Beschäftigtenzahl, 4180 Ent-

lassungen. Eın e1]l der Belegschaft verliert den Arbeitsplatz, damıt den
übrigen ihr Arbeitsplatz erhalten bleibe. 1Ne optimistische theoretische Anuft-
Tassung verläßt sich darauf, die durch Rationalısierung bzw größere 4 f1-

der Arbeit ireigesetzten Arbeitskräfte würden resorbiert werden,
alsbald anderer Stelle der Wirtschaft w1ieder Arbieit finden DIie. Ar-
beiterschaft hat aber die bittere Erfahrung gemacht daß d1iese. Resorption
oft recht lange ut sıch warten äßt un inzwischen Pn langdauernde Ar-
beitslosigkeit durchgestanden werden MUu:

Das führt bereits auf die 7we1ıte Tage: kanıy dıe Mitbestimmung daranmn.
w2 ändern? Grundsätzlich nicht S1Ee annn die Ursachen dıe den Zwang;

fortschreitender Rationalısterung herbeiführen nicht UuSraumen und ann.
darum auch die Folgen nıcht beseitigen Was S1C vermags, 1ST 1Ur Einfluß da-
hın ben daß die Rationalisiterungsmaßnahmen und dıe damit-
menhängenden Entlassungen schonend un rücksichtsvoll durchgeführt WOTIT-
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den. Dazu gehörxt vielem afideßém AUCh: daß das Menschenmögliche
geschicht, den freigesetzten Arbeitskräften zu. anderer Arbeitsgelegen-
heit ”ZU. verhelfen. Darüber hinaus annn dıe Mitbestimmung vielleicht Pehl-
rationalisterungen verhüten. Fehlrationalisierungen sind 1n der Vergangen-
‚e1it keine Seltenheit SCWESCH ; Sallz werden S1e siıch nıemals vermeiden lassen.
Hätten die Unternehmer jedoch ıhre Rationalisterungspläne mit den Beleg-
schaften oder geeigneten Belegschaftsvertretern VOTL der Ausführung durch-
sprechen müÜüssen, ware vielleicht die große Welle der Fehlrationali-
sierungen 1n den 1920er Jahren, die uns tür die 1929 einsetzende eltwirt-
schaftskrise 1n außerordentlich hohem Grade anfällig machte und die Ar ” 20 0 ä  . Sbeitslosenzahl auft Miıllionen anschwellen ließ; vermt1eden worden. Die
Unternehmer hätten MI1t großer Wahrscheinlichkeit alsdann klüger gehan-
delt und die Gewerkschaften hätten vermutliıch die Einseitigkeit und Gefähr-
ichkeit ihrer Kaufkrafttheorie der Löhne, der S1C damals verfallen W arcil,
rechtzeitig erkannt und dank dieser besseren Bekenntnıs schon damals di:e;
Klugheit, Besonnenheit un Maßhaltung bewtiesen, die. S1C durch schmertrz-
Liche Erfahrungen WE1SE geworden 1n den Jahren des Wiederaufbaus nach
dem Zusammenbruch vorbildlicher We1ise geübt haben HE r-.

me 1db Aa Freisetzung VO:  5 Arbeitskräften verme1den, kann dıie Mit-
bestimmung der Belegschaft in den Bettieben ohl VOoOnNn Nutzen SeIN. Dafitür
aber MU die sechr EINSL nehmende Getahr 1n den aufawerden,
daß die Belegschaft ihr Mitbestimmungsrecht 27zu benutzt, auch VCILI-
me1dliche Entlassungen verhindern, umn die Arbeitsplätze ım Betrieh
Piründen tür deren augenblicklichen Inhaber machen. ber würde nach
einer Zeit verme1mintlicher Sicherheit des Arbeitsplatzes ZzZum Zasammenbruch
des Unternehmens un damıt auch ZUr Katastrophe‘ fur dessen gesamte Be-
legschaft Tühren.?

Wägt inan ab, wird Inan feststellen müssen: der Rücksicht der
Daseinssicherung der Arbeiter stehen die Gründe TT und das Mitbe-
stimmungsrecht günstigstenfalls b} wahrscheinlich: schr viel ungünstiger.
Von dieser eite her Aäßt siıch 41s9 die Mitbestimmung Betri1eb ıch be-
gründen. Die orge tÜür Vollbeschäftigung ist eine wirtschaftspolitische Auft-
gabe un muß als solche aut der überbetrieblichen Ebene angepackt werden.
Der einzelne Betrieb annn ZAEE Vollbeschäftigung in der Wirtschaft 1Ur da-
durch beitragen, daß rationell wirtschaftet. Aus wiırtschaftlichen u  Ö  nid.außerwirtschaftlichen Gründen hat der Betrieb für die höchstmögliche Etft1i-
711en der 1in ı!hm geleisteten Arbeit Im Widerspruch damit den Be-
trieh 27zu nötigen, Arbeitskräfte unnutz, ohne die entsprechende EiH-
ZzieNz be1 gich ZU „beschäftigen‘‘,A MÜr  5 dem Betrieh die Erfüllung jsein‘eri

Hiıer zéigt sich an einem SiRdtuckstollen Beispiel, welch außerordentliche prak-tische Tragweite hat, WEECNN der Papst das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht AUS dem
Bereiche der. privatrechtlichen Ordnung des Betriebs hinaus weist und damıit still-schweigend als öffentlich-rechtliche Angelegenheit kennzeichnet. Diese VO Pa ste schon

1949 gemachte und 1950 wiederholte.Unt„ers-chc_eidung ist ben al andereals begriffliche Spitzfindigkeit der Prinzipi;nreitérei |
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dürtfen nicht ı diesen Betrieben hocken bleiben, sondernmMmussen wieder i
nützliüche‘Beschäftigung gebracht werden, die 1Y aller Regel nıcht ı glei-
chen Betrieb, sondern Nur anderwärts gefunden werden annn Hier handelt

sıch also SI6 Auigabe, dıe ber die Möglichkeiten des einzelnen Be-
triıebs hinausgreift; S1C mu auft der volkswirtschaftlichen Ebene gelöst wWeTr-
den Darum mas die über-betriebliche Mitbestimmung Entscheidendes
ihrer Lösung beitragen können; die Mitbestimmung 1 Betrieb hılft 2zu
nichts.

Wenn 141er die rage der Daseinssicherung des Arbeiters durch die Mit-
bestimmung i11 Betrieb eingehend erort:  \  It wurde, deswegen, weil
scheint, da{fß 1 breiteren Kreisen der Arbeiterschaft das Verlangen ach NMiät:
bestimmung vornehmlich aus dieser Wurzel entspringt. Diıesen Kreisen der
Arbeiterschaft MU: man daher Sagc die Mitbestimmung, die iıhr begehrt,
1St ZW Ar begehrens- und erstrebenswert; das aber, w 245 euch ihr begehrens-
und erstrebenswert erscheint, ann S16 euch nıcht bieten. Eure Betrach-
tungswelse 1st viel primitiv. Ihr müßt lernen, dıe Mitbestimmung 1
Cerm Lichte sehen un würdigen.

Die Forderung nach der Mitbestimmung i Betrieb darti ihreBegründung
nıcht ı materiellen Eıigennutz des Arbeiters finden. Gewiß so1l d1:  > Mitbe-
StimMMuUNg Ergebnis auch 17 wirtschaftliche Lage verbessern Zuerst
und wesentlichen aber so11 S1C dem Menschen Arbeiter zustatten
kommen, dem Arbeiter azu verhelfen, da{fß nicht als bloßes. Produktions-
mittel verschlissen wıird gleich Roh-, 415 und Kraitstöifen, sondern als
Mensch den Mittelpunkt des Betriebs bildet und durch Arbeit 1
Betrieb Persönlichkeit entfaltet.

Hieraus ergibt siıch Wesen und Ausma{fiß der schlechthin unabdingbaren
Miıtbestimmung. Der arbeitende Mensch hat C111 Recht darauf,; nicht bloßer
Befehlsempfänger, nıcht blofß austührendes rgan sSe1nN, das INnan durch
C1iNEN Automaten erseizt sobald die Leistung ddes utomaten billiger stehen
kommt als die gleiche Leistung des Menschen. In Umfang 1st
unvermeidlich, daß derMensch Verrichtungen übernimmt, denen keine
eigentümlich menschliche Leistung steckt, die C1 Tier der C11C Maschine
Sahz ebenso oder Sar och schr vıel besser leisten vermöcht Insoweit
unverme1idlich 1st, entwürdigt den. Menschen nıchtungehört - chr
ıch gewertet — Z Bußcharakter derArbeit, seitdem die Menschen das
Paradıes verloren haben ber das Maß des Unvermeidlichen hinaus dem
Menschen solche Verrichtungen zumuten, i1st Unrecht; den Menschen er-
art qusschließlich der überwiegend solchen: Verrichtungen aufgehen las-
SCH, da{ß C als Mensch darüber verkümmert, geistig und seelisch stumpf

„Unabdingbar“ wird hier nicht, W1e6 häufig, als Modewort gebraucht, sondern
strengen Wortsinn: WwWas zwingenden Rechtes ist undals solches durch keine Ver-

sabrede wegbedungen werden kann.
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lichk us C Etzen; sondern iıhn alsMenschen auszulasten. Dazu g1D
Nnur e1N: Weg, nämlich ihm Verantwortung ZUuUübertragen, und ZWAar

1e] Verantwortung, dafß mit Verantwortung „ausgelastet” 1Sst. Bloß Ver-
antworfiung für zuverlässige Ausführung dessen, wa  NC1NCMaschine ZWangS-
läufig mIit absoluter Genauigkeit ausführt, genügt 4azu nıcht. Gewiß übe
iıchauch 1 gewissenhaften Vollzug des IN“ Befohlenen sittliche Verantwor-
tung ber dı Verantwortungsfähigkeit und erst rtecht die Verantwortungs-
freudigkeit des Menschen 1st damıt nicht ausgeschöpft. Dazu gehört_viel-
mehr, daß INır P Aufgabe ZUur Ösung gestellt {St, die 1ıch und anders
anfassen kann, ich selbst den WegJA Lösung oder unfe verschiedenen
sich bietenden Wegen den geeignetsten suchen und ; finden habeJedem
Betriebsangehörigen dem Platz; dem Csteht, 1el Entscheidungs-
freiheit un Gestaltungsmöglichkeit geben, z  1C NUrmöglich, ih selbst
bestimmen lassen,; W 4S 1Er nicht unbedingt VO! ben herab geregelt
werden muÄfß, das 1ST die wesentliche Mitbestimmung 1 Betrieb, und auf
diese Mitbestimmung hat jeder Betriebsangehörige e1' ‚ angeborenes, natur-
lichesRecht

Vielleicht wird man einwenden, modernen, hoch technisierten Betrieb
SC1 für diese schöpferische Gestaltung des einzelnen Betriebsangehörigen
J6 SEINEM Arbeitsplatz 1 freier Selbstbestimmung un: Selbstverantwort-
lichkeit e1n Raum. Bis Z ‚etfzten Handgrift SCc1alles derart durchrationali-
siert, dafß ein ielraum schöpferischer Gestaltungdurch den e1inzelnen
Betriebsangehörigen mehr bleibe. Eın Betrieb, auftf den diese Behauptung
träfe, Wwarewed Tat nell noch rational, sondern schlechterdings-irrationell
und TFAEIO6 ] organıistiert. Glücklicherweise ist die Behauptung un damit
der auf S1e stützte Einwand nNur schr beschränkt zutreffend Gerade die
Durchrationalisierung der einzelnen Arbeitsgänge ‘und Handgrıiffewird ZWATtr

nicht Salz selten hne und damıit den Arbeitervor gCNOMMECN, doch
braucht durchaus nicht SC1IN; S1e kannnsehr wohl unter SCINEGTI tät1-
SCH mitbes immendenMitwirkung durchgeführt werden.
Die NECUECIC Betriebswirtschaftslehre un Organisationslehre hat
mehr erkannt, W16wichtig CcS$5 ist, den Betrieb 1 klar überschaubare Verant-
tungsbereiche aufzugli eri} Das hataber NUr dann Sınn, wenn mMan

den Menschen auchwirklich Verantwortung g1ibt Dazu gehört wesentlich,
daß M  [D} ihnen 141el selbständigeEntscheidungüberläßt,WI1C mMI1tRücksicht
autasgeordnete Ineinandergreifen aller 'Te1ile des Ganzen den Einzel
Dur; ebe»n überlassen werden kann Gewiß kann dieseMitbestimmungS1 h

derÜur»ch die Ordnung des (Janzen vorgesteckten Rahmen betätigen,
Zur vollkommenen Verwirklichung dieser wesentlichen Mitbestimmung rt

dies,jeden Betriebsangehörigen den Platz stellen, das Höchstmaß ra  3

wortung trägt, das tragen seinen geistigen undsittlichen Kräfiten zuträglic
auslastet, ohne S1e Zı überlasten.



Oswald von Nell-Breuning
dieser Rahmen ist VO: einem andern, h'öh£ergestellteh lGlie de der Betriehs-
hierarchie vorgesteckt worden. Worum © aber dem einzelnen Manne im
triıebe geht, 1St 1im allgemeinen gar nicht, ber das (Ganze mitbestimmen wol-
len, sondern in das, was Rahmen des Ganzen Tun hat, sich-nicht hın-
einreden lassen, Gern Jäßt C siıch sSeiNe Aufgabe stellen, WC})fCI‘I‘I< er 1Ur
1n der L_'ösung der Aufgabe freie Han hat

Diese Mitbestimmung, die darın besteht, daß jeder Betriebsangehörige 1mM
Zusammenhang des geordneten Ablaufs des Betriebsgeschehens seInem
Arbeıitsplatz selbständig ist W1e möglıch und 1n diesem seinem Bereich
alles bestimmt, W 4S nıcht notwendig von oben her bestimmt werden mufß, ist
Kern un Stern der Mitbestimmung überhaupt. Mit Fug und Recht kann
Nan S1e als die Quintessenz der betrieblichen Menschenführung bezeichnen.
1:e SIe Mitbestimmung annn hne weıiteres als Forderung des: natürlichen
Rechts aufgestellt werden. Der arbeitende Mensch braucht sich 1N se1in Tun
und Lassen nıcht mehr hineinreden lassen, als dies sachlich notwendig ist;
1m übrigen kanın Se1INe Arbeit einrichten, einte1ilen und ZUC Aus-
führung bringen, w1e iıhm gut dünkt Der Betriébsl=eiter un alle sonstigenmittelbaren und unmittelbaren Vorgesetzten 1m Betrieb haben e1In Recht,
in iıhren Weisungen weliter gehen, als dafür eın sachliches Bedürfnis be-
steht; im übrigen haben S1e dıe freie Selbstbestimmung des arbeitenden : Men-
schen respektieren. Das liegt 1n der Natur der Sache das 1St insbesondere
uch der Sınn des „Ireien““ Arbeitsverhältnisses, welchem der „Ire1ie‘
Arbeiter dem Arbeitgeber 1n voller Gleichberechtigung gegenübersteht und
Nu insoweit, aber keinen ol darüber hinaus sich ıhm unterordnet, als die
Arbeit, 1. der Vollzug der Arbeit als e  e  e im geofdrmeten Betriebsablauf,
CS erfordert. Darzu und nıchts anderem hat er sich durch den Arbeitsver-
Lrag verbindlich gemacht. Das „Ireie“ Arbeitsverhältnis 1st keine abge-schwächte Hörigkeit; dem Arbeitgeber eignet keine andere Weisungsbefug-N1S gegenüber dem Arbeitnehmer als jene, die sich Aaus den sachlichen Erfor-
dernissen des geordneten Betriebsablaufs ergibt. Menschlich un gesellschaft-ıch stehen Arbeitgeber un Arbeitnehmer als solche inander auf v0/11—kommen gleicher Stute gegenüber.®

Jedem geistig geweckten und charakterlich gerade gewachsenen Arbeiter
geht u die S I Mitbestimmung. Lrotzdem 1st von ihr allerwenigsten
die Rede Das dürfte W1:e 1immer nicht einen, sondern mehrere Gründ:  C  e haben
EBın Grund 1St sicher dieser, daß diese Mitbestimmung Nur schwer gesetzlich
verankert der betriebsverfassungsrechtlich umschrieben werden annn Als

6  6 99  1s SOl hE 111 besagen, da{ß die Überlegenheit menschlicher Reife, Reichtum
der Persönlichkeit nichts Lun hat mit der Stellung als Arbeitgeber der Arbeitnehmer.
Es kann zufällig se1in, da{fß der Arbeitgeber die reifere und überlegene Persönlichkeit ist;ebensogut ber annn das Umgekehrte der Fall se1in. Eine Überlegenheit des Arbeitgebersals solchen über den Arbeitnehmer besteht lnlu 1m vermögensrechtlichen Bereich,indem der eine kraft seines Eigentums Produktionsmitteln in der Lage ist, als Arbeit-
geber aufzutreten, während der andere mangels E1gentums Produktionsmitteln siıch
darauf angewiesen sieht, als Arbeitnehmer se1n Brot verdienen.
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Grundsatz ergibt S1Ee sich aus dem freien Arbeıitsvertrag VO!  5 selbst gehört
1So bereits dem geltenden Recht und braucht nicht erst erkämpit sondern
11Ur verwirklicht praktisch durchgeführt werden Diese praktıschen An-
wendungen des Anl sich klaren Grundsatzes sind aber Sı unübersehbar
zahlreich und vielgestaltig, daß nıcht daran denken 1ST; S1IC katalogi-
sieren Was das Gesetz hier och könnte, WATIC höchstens, SCWISSC Schutz-
vorkehrungen die Verletzung dieses Grundsatzes treiten, den
Arbeiter mit geeigneten ehrmitteln. solche Verletzungen. SC1INCS

echtes auszustfatten Man möchte aber glauben da{ß dıe bereits bestehenden
Vorkehrungen ausreichend SeI1CcHN und C 1Ur darauftf ankäme, siıch ihrer nach-
drücklich und entschlossen bedienen.

Worauf C ankommt, 1st die Selbsterziehung der Arbeitnehmer, diese ihnen
7zustehende Mitbestimmung unbeirlrt Anspruch nehmen un verant-
wortungsbewußt auszuüben (der Verzicht daraut kann 1el bequemer SC1NH

1e] CL Denken und C1SCNC Entschlußkraft ersparen!) WI1C auch dıe
Erziehung der Arbeitgeber diese Mitbestimmung nıcht blofß gewähren
sondern alles darauf abzulegen deren Krelis WEeI1L W1C möglich zuehen
un ständig erweltern Das Gesetz kann hier fast nichts Vereinbarun
DSChH der Sozlalpartner können der Sache geWi11 förderlich SCIN, werden sich
aber auch darauf beschränken iInNnussen die Rıchtung der EMEINSAUNECN Be-
mühungen bezeichnen hne viel Einzelhe1iten einzugehen

Leopold VO  a Ranke
Das christliche Bild seiNer Briefe
Von MEL-S; ]

‚, Wır fühlen uns allzugut gesichert schreibt anke Vorwort den
„Römischen Päpsten Denn. der Eintflu(ß den die Päpste einmal aut dıe Län-
der die Abendlandes ausübten SC1L heute, schriıeb das Wort 1834 den
protestantischen Ländern vorab Preußen, nıcht mehr wahrzunehmen
Vielleicht dart man den Satz auUuS SC1NeMM Zusammenhang herausnehmen und
ber das Sesamte Leben des großen Gelehrten schreiben W1IC SC1INECN

Brietfen V!| uns 1eg Vion 17951886 spanınt sich der Bogen bis
die etzten Tage hinein ertfüllten Dase1ns. Von den großen und erregenden
Erschütterungen dieser Ze1t 11STt jedoch NUr C terner und le1iser Wellenschlag

Immerhin könnte beispielsweise festgelegt werden, da{flß der Retfamann sich nıcht
als Schulmeister aufzuwerfen, sondern als sachverständiger Berater beizuordnen und für
die Erfahrungen des Mannes Arbeitsplatz das gleiche Interesse ZC1IZCN hat, das
VO  - diesem für Belehrungen erwartet.
Die ‚„köllektive“ Mitbestimmung, die Wesentlichen be1i dem gegenwärtigen

Streit geht, soll eigeENCN Aufsatz behandelt werden.
Leopold VO Ranke, Das Brieiwerk. Eıngeleitet und herausgegeben VO  g Walther Peter
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